
Direkte und indirekte Bürgerbeteiligung in der EU

Viele Wege zu Macht und Einfl uss
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Parlament
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Rat (EU-Gipfel)

Europäischer 
Gerichtshof

28 Parlamente

28 Regierungen

Lobbyarbeit in Sachfragen

Lobbyarbeit in Sachfragen

Einreichen einer Petition 

Wahlen

Nationaler Einfl uss

Einfl uss in der EU

Einzel- und 
Gruppenrechte

Teilnahme an der Europawahl

380 Millionen Wahlberechtigte Teilnahme an 28 nationalen Wahlen

Beschwerde beim Europäischen Bürgerbeauftragten

Klage

Anliegen haben: 
EU-weites Problem, 

klare Lösungsvorschläge 
(z. B. bisher: Tempo 30,  

„Wasser ist 
Menschenrecht“)

1

Bürgerausschuss 
gründen: mit mindestens 

7 EU-Angehörigen aus 
sieben Mitgliedsländern 

(EP-Abgeordnete
zählen nicht mit)

2

Antrag schreiben: 
mit dem Titel der 

EBI, Problemschilderung, 
Ziel, Verweis auf die

 entsprechenden 
EU-Vorschriften 

3

Registrieren lassen: 
online den Antrag ein-

reichen. Die Kommission 
prüft auf formale Fehler 

und Zuständigkeit 
(max. 2 Monate)

4

Unterschriften 
sammeln: von 1 Mio. 

Wahlberechtigten, 
Mindestzahl in 7 Ländern, 
auch online (ein Jahr ab

 Registrierung)

5

Prüfen lassen: 
Jeder EU-Staat prüft 

die bei ihm abgegebenen 
Unterschriften auf 

formale Korrektheit 
(max. 3 Monate) 

6

Einreichen: 
Diskussion mit dem

Europaparlament
über das Anliegen. 

Auch die Kommission 
muss teilnehmen

7

Zustimmungsrechte

Interessenpolitik

seit 2012

Ergebnis erwarten: 
Die Kommission 

reagiert; bei 
Zustimmung stellt sie  

Maßnahmen vor 
(max. 3 Monate)

8

Europäische Bürgerinitiative (EBI)


